
HANDOUT ZUR BETRIEBSVERSAMMLUNG wissenschaftliches Personal MUI 17.09.2009 
 
§ 49. Gehaltsschema für das wissenschaftliche und künstlerische Universitätspersonal  

 (2) Der monatliche Bruttobezug in der Gehaltsgruppe A 2 (MA mit Qualifikationsvereinbarung) beträgt Euro 
3.270,30, bei ArbeitnehmerInnen mit einschlägigem Doktorat oder Ph.D. Euro 3.815,30. Diese Beträge 
erhöhen sich  

a) nach Erfüllung der Qualifizierungsvereinbarung (§ 27) auf Euro 4.142,30,  
b) und bei Vorliegen zumindest einer positiven Evaluierung der Tätigkeit (nach UG) im jeweiligen 
Zeitraum  
nach sechsjähriger Tätigkeit als assoziierte/r ProfessorIn auf Euro 4.578,40 ,  
nach 12-jähriger Tätigkeit auf Euro 5.014,40,  
nach 18-jähriger Tätigkeit auf Euro 5.450,40 und  
nach 24-jähriger Tätigkeit auf Euro 5.886,50.  

(3) Der monatliche Bruttobezug in der Gehaltsgruppe B 1 (Assistenten, Projektmitarbeiter, Post-Docs, Staff 
Scientists, Ausbildungsärzte und Fachärzte ohne Qualifikationsvereinbarung) beträgt Euro 2.398,20. 
Dieser Betrag erhöht sich  

a) nach dreijähriger Tätigkeit auf Euro 2.861,50. Die Dreijahresfrist verkürzt sich um Zeiträume, für die 
tätigkeitsbezogene Vorerfahrungen nachgewiesen werden;  
b) nach achtjähriger Tätigkeit in der Einstufung nach lit. a oder bei Vorliegen eines Doktorates, das 
Voraussetzung für die Begründung des Arbeitsverhältnisses war (Postdoc-Stelle), auf Euro 3.215,80;  
c) nach achtjähriger Tätigkeit in der Einstufung nach lit. b auf Euro 3.570,10;  
d) nach achtjähriger Tätigkeit in der Einstufung nach lit. c auf Euro 3.760,90.  

Lehre (7)-(9) Durchrechnung 4 Semester 

Gehaltsgruppe A 2: vier, nach Erfüllung der Qualifizierungsvereinbarung: acht Semesterstunden;  
Gehaltsgruppe B 1: zwei, ab der Einstufung in Abs. 3 lit. a: vier Semesterstunden 

Maximal  
1. A 2: sechs, nach Erfüllung der Qualifizierungsvereinbarung: zwölf Semesterstunden;  
2. B1: drei, ab der Einstufung in Abs. 3 lit. a: sechs Semesterstunden; 

monatliche Infektions-/Strahlengefährdungszulage 2% (2-4h/d, Euro 43,60), 3% (4-8h/d, Euro 65,41) 
Schmutzzulage 1,25% (überwiegend) §59+60 Euro 27,25  

Ärztezulage (§68): ärztliche Tätigkeit 7.7% von IIIb Regelstufe (Allg Personal, (§68(2)) monatliche Euro 152,61. 
Journaldienstzulage für ärztliche und Journaldiensttätigkeit (§68(1) 22,5% v IIIb) monatlich Euro 490,55  

Journaldienstabgeltung analog zur bisherigen §69 

Rufbereitschaftsentschädigung ¼ des Journaldienstes, Inanspruchnahme als 
Mehrleistungen/Überstunden abgegolten §70 

Übergang für alle seit 1.1.2004 eingestellten MA: „Aufsaugeregelung“ (keine finanzielle 
Schlechterstellung von vorhandenem Personal)  

Vertragsverlängerung von Projekt-MA ist wie Neueintritt in KV hinsichtlich der Einstufung 

Vergleich FWF-KV 
Dienstverträge 2009  

Stunden- 
ausmaß 

KV-Jahres- 
Bruttobrutto 

KV 
Monatsbrutto 

Personalkostensatz 
Jahri 

Bruttogehalt
Monat  

Senior Postdocii 40 Std. 65.584,40 3.570,10 (>8a) 63.420,00 3.542,10 

Postdoc  40 Std. 59.046,34 3.215,81 (+Dr) 56.110,00 3.133,40 

DoktorandIn altiii 40 Std. 52.567,53 2.861,50 (>3a) 32.800,00 1.830,60 

DoktorandIn neuiv 30 Std. 33.041,85 1.798,65 (30h) 32.800,00 1.830,60 

(ohne Gewähr), http://www.fwf.ac.at/de/projects/personalkostensaetze.html  
http://www.bmf.gv.at/service/Anwend/Steuerberech/BruttoNetto/BruttoNetto.html  
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